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I N D U S T R I E M A G A Z I N
S I C H E R H E I T

Betrieblicher  
Explosionsschutz  
geht (fast) alle an
Brennbare Gase und Flüssigkeiten mit einem Flammpunkt unter 30 °C oder 
solche, die über ihren Flammpunkt erwärmt oder vernebelt werden, können 
explosionsfähige Atmosphären bilden. Das gilt auch für brennbare Stäube 
mit einer Teilchengrösse unter 0,5 m.

Die sicherheitstechnischen 
Kenngrössen können entwe-

der aus aktuellen Sicherheitsda-
tenblättern entnommen oder in 
einem dafür eingerichteten Labor 
ermittelt werden. Liegt eine ex-
plosionsfähige Atmosphäre vor 
und trifft sie auf eine wirksame 
Zündquelle [1], so kann es zu  
einer Verpuffung oder gar einer 
Explosion kommen. Generell gilt, 
dass die unterste Grenze für die 
gefährliche Menge einer explosi-
onsfähigen Atmosphäre auf zehn 
Liter zusammenhängender Men-
ge festgelegt ist. 

ungefährlichere Produkte ersetzt 
werden können. Die Vermeidung 
von wirksamen Zündquellen als 
alleinige Schutzmassnahme ohne 
jegliche Überwachung ist in der 

Praxis mit Sicherheit nicht genü-
gend. Unter konstruktivem Explo-
sionsschutz versteht man Mass-
nahmen, welche die Auswirkun-
gen einer Explosion auf ein unbe-
denkliches Mass beschränken, wie 
zum Beispiel eine explosionsfeste 
Bauweise, Explosionsdruckentlas-
tung, Explosionsunterdrückung 
oder eine explosionstechnische 
Entkoppelung. Diese müssen sei-
tens des Herstellers den Vorschrif-
ten der VGSEB [2] entsprechen. 
Dies muss in einer Konformitäts-
erklärung seitens des Herstellers 
bestätigt werden. Zum Arbeitsmit-
tel gehört jeweils auch eine Be-
triebsanleitung. Beide Dokumente 
müssen dem Verwender vorliegen 
und aufbewahrt werden. Zudem 
muss stets sichergestellt sein, dass 
an Arbeitsmitteln keine Änderun-
gen oder Reparaturen eigenstän-
dig vorgenommen werden.

Explosionsfähige Atmosphäre 
verhindern
Eine explosionsfähige Atmosphä-
re kann verhindert oder einge-

So genügen beispielsweise 
zirka 5 ml Benzin, um ein 200-l-
Fass mit einer explosionsfähigen 
Atmosphäre zu füllen.

Vorbeugender und konstruktiver 
Explosionsschutz
Der beste vorbeugende Explosi-
onsschutz ist sicher der Verzicht 
auf brennbare Stoffe. Auch wenn 
dies in vielen Fällen zunächst als 
unrealistisch angesehen wird, so 
sollte doch regelmässig überprüft 
werden, ob die im Einsatz befind-
lichen Stoffe (zum Beispiel leicht 
brennbare Produkte) nicht durch 

Wer brennbare Stoffe herstellt, verwendet, lagert oder umschlägt, sollte sich zwingend mit betrieblichem Explosionsschutz befassen.

Kennzeichnung Ex-Zone.

Literatur
[1] Zündquellen können unter anderem 

sein: mechanisch erzeugte Funken, 
elektrische Anlagen, elektrische 
Ausgleichsstrome, statische Elektri-
zität, Blitzschlag, elek  tromagneti-
sche Felder in bestimmten Frequen-
zen, ionisierende Strahlung, Ultra-
schall, strömende Gase, chemische 
Reaktionen.

[2] Verordnung über Geräte und 
Schutzsysteme zur Verwendung in 
explosions-gefährdeten Bereichen, 
SR 734.6.

[3] Die untere Explosionsgrenze ist die 
niedrigste Konzentration, bei der 
eine Entzündung und eine selbst-
ständige Flammenausbreitung be-
obachtet wird.



maschinenbau 8/2020  |  Das Schweizer Industriemagazin. Seit 1972.  45

I N D U S T R I E M A G A Z I N
S I C H E R H E I T

Organisatorische Massnahmen
Zum betrieblichen Explosions-
schutz gehören organisatorische 
Massnahmen: Zum Beispiel die 
Erstellung eines Explosions-
schutzdokumentes, die Kenn-
zeichnung der Ex-Zonen, die Er-
arbeitung und nachweisliche Ins-
truktion von Arbeitsanweisun-
gen, ein Arbeitsfreigabesystem für 
gefährliche Tätigkeiten wie zum 
Beispiel Schweissen, Schneiden 
oder Schleifen in Ex-Zonen. Eine 
regelmässige Instandhaltung ist in 
Ex-Zonen besonders wichtig. 
Dazu gehören Inspektion und 
Wartung, aber auch eine qualifi-
zierte Instandsetzung. Wesentli-
che Grundregeln in Ex-Zonen:
1. Es ist ein Explosionsschutzdo-

kument zu erstellen.
2. In den Zonen müssen Zünd-

quellen wirksam vermieden 
werden:.

 a. Keine offenen Flammen, 
Funken oder Glimmnester.

 b. Heisse Oberflächen in den 
Zonen 1 und 2 nicht oberhalb 
der Zündtemperatur des Stoffes.

 c. Elektrische Betriebsmittel 
müssen für den Einsatz in der 
Ex-Zone geeignet sein.

 d. Ableiten statischer Ladungen 
durch ausreichende Ableitfä-
higkeit, Erdung, Reduktion der 
Strömungsgeschwindigkeit in 
Rohrleitungen.

 e. Keine wärmeerzeugenden 
chemischen Reaktionen.

 f. Einsatz mobiler Zündquellen 
nur aufgrund einer Risikoana-
lyse oder gemäss Erfahrung: So 
dürfen zum Beispiel kurzfristig 
in der Ex-Zone 2 nicht Ex-ge-
schützte Förderzeuge für den 
innerbetrieblichen Transport 
intakter Gebinde leicht brenn-
barer Flüssigkeiten/brennbarer 

schränkt werden, indem zum Bei-
spiel geschlossene Systeme oder 
Inertisierungen zum Einsatz kom-
men. Kann jederzeit sichergestellt 
werden, dass die Konzentration 
maximal 50 Prozent der unteren 
Explosionsgrenze [3] nicht über-
schreitet, so ist dies ebenfalls eine 
geeignete Massnahme. Die Ein-
haltung einer solchen Massnah-
me muss jedoch zuverlässig, bei-
spielsweise mit Gasmeldeanlagen, 
überwacht werden. Auch geeig-
nete Lüftungsmassnahmen die-
nen der Herabsetzung der Explo-
sionsgefahr. Künstliche Belüftun-
gen leisten einen wesentlich grös-
seren Durchsatz als natürliche 
Lüftungen in oberirdischen Räu-
men und können gezielt einge-
setzt werden. Die Lüftungskanäle 
müssen jedoch in brandsicherer 
Ausführung separat geführt wer-
den und erfordern den Einsatz 
von Ex-geschützten Ventilatoren.

Kann eine explosionsfähige 
Atmosphäre nicht verhindert 
werden, so sind Massnahmen zur 
Verhinderung der Entzündung zu 
treffen. Wo wirksame Zündquel-
len verhindert werden müssen, 
ist eine Einteilung in Zonen ein 
gutes Hilfsmittel. Bereiche, in de-
nen brennbare Gase, Dämpfe 
und/oder Nebel auftreten kön-
nen, werden in die Zonen 0 (ex-
plosionsfähige Atmosphäre stän-
dig/häufig), Zone 1 (gelegentlich) 
oder Zone 2 (normalerweise nicht 
oder nur kurzzeitig) eingeteilt. 
Bereiche, in denen brennbare 
Stäube in Form einer Wolke oder 
aufwirbelungsfähig vorhanden 
sind, werden in die Zonen 20, 21 
oder 22 analog der Zonen 0, 1 
oder 2 eingeteilt. Bespiele für 
 Zoneneinteilungen sind im 
 SUVA-Merkblatt 2153 enthalten.

n Anzeige

Gase kleiner als 30 l auf Palet-
ten mit maximal 100 l verwen-
det werden.

 g. usw.
3. Die Zonen sind zu kennzeich-

nen.
4. Die Mitarbeitenden sind nach-

weislich über Vorschriften und 
Verhaltensregeln zu instruie-
ren.

5. Die Einhaltung der Vorschrif-
ten sind regelmässig zu kont-
rollieren, allfällige Änderungen 
der Nutzung müssen frühzeitig 
kommuniziert werden um ge-
gebenfalls nötige Anpassungen 
vorzunehmen.

Fazit
Betrieblicher Explosionsschutz 
erfordert neben den Kenntnissen 
der eingesetzten Stoffe ein gutes 
Theorie- und Praxiswissen. Die 
SUVA-Checkliste Explosionsrisi-
ken (Explosionsschutzdokument 
für KMU, 67132) ist ein Instru-
ment zur Veranlassung geeigne- 
ter Explosionsschutzmassnahmen 
und kann für die Erstellung eines 
einfachen Explosionsschutzdoku-
mentes verwendet werden. Für 
grössere Lager und Betriebe, in 
denen offen mit brennbaren Ga-
sen oder Flüssigkeiten sowie fein 
verteilten Stäuben umgegangen 

Kennzeichnung von Ex-Geräten.

Beispiel Zoneneinteilung Fabrikationsraum, SUVA 2153.

wird, ist der Zuzug einer fach-
kompetenten Stelle, wie den Ex-
perten des Swiss Safety Centers, 
ratsam. In den Seminaren des Un-
ternehmens lernen Interessierte 
nicht nur die Grundlagen zum 
Explosionsschutz kennen, son-
dern erleben in Experimentalvor-
trägen die Praxis zum Explosions-
schutz.
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